
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der neuen Coronaschutzverordnung NRW, die am 11. Mai 2020 in Kraft tritt, erhält die 
nordrhein-westfälische Gastronomie die Möglichkeit, erstmals wieder Gäste vor Ort zu 
bewirten – dass dies nur mit erheblichem Aufwand im Bereich des Hygienemanagements 
möglich ist, ist hierbei der Preis, den die Unternehmerinnen und Unternehmer für die 
Wiedereröffnung zahlen müssen. Wir haben auf den folgenden Seiten versucht, die 
wesentlichen Aspekte eines betrieblichen Hygienekonzeptes zusammenzufassen. Dieses 
Papier erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit. Jeder Gastronom muss hier selbst 
die für seinen Betrieb relevanten Punkte herausarbeiten und in einem schriftlichen 
Hygienekonzept fixieren. 
 
Wir raten dazu, die örtlichen Behörden (z.B. Ordnungs- und Kreisveterinäramt) eng in die 
Planungen einzubeziehen, um Missverständnisse von Beginn an zu vermeiden. 
 
Wir raten ebenfalls dazu, die Betriebe nicht „um jeden Preis“ zu eröffnen. Statt kopf- und 
planlos die Türen zu öffnen, sollte zunächst ein belastbares Hygienekonzept vorliegen und 
auch praktisch umsetzbar sein. Vergessen Sie nicht: Ordnungswidrigkeiten in diesem Bereich 
sind keine Lappalie und werden mit Bußgeldern von bis zu 25.000 Euro für jeden Einzelfall 
geahndet. Es ist davon auszugehen, dass die Ordnungsbehörden verstärkt ein Auge auf die 
Einhaltung der Regeln werfen werden. Fahrlässigkeit und ein „Wird schon gutgehen…“ in 
diesem Bereich wäre töricht! 
 
Abseits der Hygiene sollten Sie durchrechnen, ob sich eine Öffnung Ihres Betriebes 
wirtschaftlich rechnet. Gerade dort, wo es räumlich eng ist kann es sein, dass ein Großteil der 
Sitzplätze und damit der Möglichkeiten, Umsätze zu generieren, entfällt. Rechnen Sie genau: 
wie viele Plätze bei welcher Belegung benötigen Sie, um finanziell besser dazustehen, als wenn 
Sie den Betrieb geschlossen halten? 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 
kommenden Tage und Wochen viel Kraft und einen guten Start in den betrieblichen „Alltag“. 
 
 
Hans-Dietmar Wosberg    Dr. Wolfgang Henke 
Präsident      Hauptgeschäftsführer 
 

      I N F O R M A T I O N 
 

Stand: 09. Mai 2020 19:00 Uhr 
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Wir bemühen uns, diese Informationen auf der Basis der aktuellen Sach- und Rechtslage zu erstellen – eine 

allgemeine Information wie diese ist nicht geeignet, eine individuelle Rechtsberatung zu ersetzen!  

Für Schäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten, ist die Haftung auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Schäden an Körper, Leben und 

Gesundheit, für die die gesetzlichen Haftungsregeln uneingeschränkt gelten.  

Bitte prüfen Sie regelmäßig die Aktualität der verwendeten Dokumente und beachten Sie unsere 

Verbandsmitteilungen. 



 

 

 

Die mit Sternchen (*) markierten Passagen entsprechen dem Wortlaut der Anlage „Hygiene- 
und Infektionsschutzstandarts“ zur CoronaSchutzVO NRW“ und sind zwingend einzuhalten! 

Im Übrigen sind die Hygienemaßnahmen im Bereich „Gastronomische Bereiche“ auch für 
die anderen Betriebsbereiche/Betriebstypen anwendbar. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde allein die maskuline Form verwendet. Selbstverständlich 
sind von den vorgeschlagenen Maßnahmen Menschen jederlei Geschlechts (m/w/d) 
mitumfasst. 

 

 
 
                                                    
 

• Tische sind so anzuordnen, dass 
a.  zwischen den Tischen mindestens 1,50 m Abstand (gemessen ab Tischkante 

bzw. den zwischen zwei Tischen liegenden Sitzplätzen) vorliegt. Ausnahme: 
bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die einen Übertragung von Viren 
verhindert.* 

b.  bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen(Theke etc.) ein 1,5m-Abstand zu 
den Bewegungsräumen des Personals eingehalten wird. Unmittelbar vor der 
Theke sind Sitzplätze nur mit zusätzlichen Barrieren zulässig (z.B. Plexiglas wie 
im Einzelhandel).* 

• Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. müssen eine Durchgangsbreite 
haben, mit der beim Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m-Abstandes zu den an den 
Tischen sitzenden Personen grds. eingehalten werden kann.* 

• In stark frequentierten Bereichen/Warteschlangen (Eingang, Buffet, Toiletten) sollen 
Abstandsmarkierungen angebracht werden.* 

• Kundenkontaktdaten sowie Zeiträume des Aufenthaltes in der Innen- und 
Außengastronomie sind für jede Tischgruppe mittels einfacher, auf den Tischen 
ausliegender Listen (einschließlich Einverständniserklärung zur Datenerhebung) zur 
Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu erheben und durch den 
Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren.* 
(Muster DEHOGA) 

• Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus 
der sich die Abstände erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten.* 

• Gäste werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln 
informiert.* (Muster DEHOGA) 

 

Vorschläge für ein Hygienekonzept nach CoronaSchutzVO 
NRW unter Berücksichtigung der einschlägigen „Hygiene- 
und Infektionsschutzstandards“ 
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Gastronomische Bereiche 

Die Vorbereitung im Restaurant / Gasthaus / Café 
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• Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 
die Hände waschen bzw. bei Bedarf desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel 
mind. „begrenzt viruzid“).*  

• Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten.* 
• Eingangstüren geöffnet lassen, soweit die Witterungsbedingungen dies zulassen. 
• Verhaltenshinweise gut sichtbar anbringen. (DEHOGA Muster!) 
• Zutritt/Eintritt (auch zum Außenbereich) steuern. „Wait to be seated“ im Restaurant, 

also Plätze möglichst zuweisen lassen. 
• Keine Entgegennahme der Garderobe. 
• Gäste mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen Zutritt zu den 

Gastronomieangeboten haben.* 

 

 

 

• Die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur den Personen gestattet, die nach § 1 
Absatz 3 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum 
ausgenommen sind (Personen aus einer Familie oder maximal zwei 
Hausgemeinschaften).* 

• Stammtische sind zu untersagen (Clubs, Vereine, ...). 
• Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen 

des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.* 
• Auch bei schwacher Frequenz möglichst alle verfügbaren Räume ausnutzen, um die 

Gäste möglichst voneinander zu trennen. 
• Den Gästen muss ein Sitzplatz zugewiesen werden. Es herrscht Sitzplatzpflicht! 
• Reservierungen sollten soweit möglich genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen 

in Wartebereichen zu vermeiden.* 
• Trockene Luft vermeiden,  alle Gast- und Funktionsräume sind ausreichend zu 

belüften.* 
• Ggf. mit Hilfe von Plexiglaswänden oder anderen Trennwänden das Infektionsrisiko 

verringern. 
• Wo möglich: Tellergerichte anstatt Plattenservice und Beilagenschalen, kein Vorlegen 

von Beilagen am Tisch. 
• Speisen werden ausschließlich als Tellergerichte serviert; Buffetsysteme mit 

Selbstbedienung bleiben bis auf weiteres unzulässig.* 
• Gläser und Tassen nie am Trinkbereich, sondern möglichst weit unten anfassen 
• Je nach Betrieb: Getränketablett auf den Tisch stellen und die Gäste ihr eigenes 

Getränk selbst vom Tablett nehmen lassen. 
• Kontaktflächen wie Stuhl, Tisch, Speisekarten, Gewürzspender etc. werden grds. nach 

jedem Gästewechsel gereinigt und desinfiziert.* Nach Möglichkleit auf Pfeffer-, Salz- 
und Zuckerstreuer sowie Tischdeko verzichten. 

• Es erfolgt eine der Besucherfrequenz angemessene regelmäßige Desinfektion für 
Arbeitsflächen, Türklinken etc..* 

• Wo möglich: Verzicht auf mehrseitige Speisekarten zum Blättern, stattdessen digitale 
Speisekarte (z.B. als Download auf Gäste-Smartphone per QR-Code). 

• Wo möglich: Beim Servieren die Speisen mit Gloschen abdecken. 
• Papier- statt Stoffservietten anbieten. 

Im Eingangsbereich 

Der laufende Betrieb im Restaurant / Gasthaus / Café 
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• Verzicht auf Tischwäsche oder Wechsel nach jedem Gästedurchgang. 
• Tragen von Mund-und Nasenschutz für Thekenmitarbeiter und für Service-Personal. 
• Wo möglich: kontaktlos bezahlen mit digitaler EC-Karte auf dem Smartphone. 
• Kassenoberfläche und EC-Geräte regelmäßig und vor allem bei Schichtwechsel 

desinfizieren. 
• Mögliche Beschränkung der Aufenthaltsdauer zur Verringerung des Infektionsrisikos 

sowie Gewährleistung einer höheren Frequenz. 
• Spielzimmer oder Spielecken für Kinder sollten geschlossen bleiben. 
• Musik ggf. etwas leiser drehen, damit man im Gespräch sein Gegenüber auch mit 

Abstand verstehen kann. 
• Bargeld nicht direkt annehmen/ausgeben, sondern über eine Ablage bzw. Körbchen 

(Körperkontakt vermeiden). 
• Gebrauchte Textilien u.ä. sind mit jedem Gästewechsel gleichfalls zu wechseln. 

Wäsche mind. mit 60 Grad Celsius oder mit desinfizierendem Waschmittel bei 40 Grad 
Celsius. * 

• Spülvorgänge müssen bei Temperaturen größer 60 Grad Celsius durchgeführt werden 
oder es sind bei jedem Spülgang entsprechend wirksame Tenside / Spülmittel zu 
verwenden. * 

 
 
 
 

• In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher 
zur Verfügung zu stellen* – keine wiederverwendbaren Handtücher oder 
Heißlufttrockner zur Verfügung stellen. 

• Sanitärräume sind in der Regel mind. zweimal täglich zu reinigen, dazu gehört auch die 
sichere Abfallentsorgung*. Reinigungszyklen sind im Bedarfsfall zu verkürzen. 

• Häufigeres Desinfizieren von Türklinken und Armaturen in den Personal- und 
Gästetoiletten. 

• Aushang der Reinigungszyklen mit Unterschrift der Reinigungskraft. 
• Sperrung jedes zweiten Pissoires oder physische Barriere auf Kopf-und 

Oberkörperhöhe (Plexiglas etc.). 
• Hinweise zur Einzelbetretungspflicht anbringen, falls Abstände nicht eingehalten 

werden können. 
 
 
 
 

• Es gelten die gleichen Regeln wie im Restaurant (Abstände, Desinfektion, …). 
• Selbstbedienung im Biergarten einschränken und konsequent auf den Abstand bei der 

Schlangenbildung achten – Abstandsmarkierungen anbringen. 
• Getränke verstärkt in Flaschen ausgeben, anstatt diese in Gläser auszuschenken. 
• Kein Besteck zur Selbstbedienung auslegen. 
• Das Spielen der Kinder in Sandkästen oder auf Spielplätzen sollte im Rahmen der 

gesetzlichen Regelungen eingeschränkt werden. 
 
 
 

In den Sanitärräumen 

Auf der Terrasse / im Biergarten 
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• Wo möglich: Arbeitsbereiche entzerren (Desserts/ Vorbereitung/ kalte Küche in der 
Vorbereitungsküche/Keller). 

• Arbeitsmaterialen häufiger heiß waschen (Temperaturen größer 60 Grad Celsius oder 
bei jedem Spülgang entsprechend wirksame Tenside / Spülmittel verwenden), um die 
Viren abzutöten. 

• Mund-und Nasenschutz tragen. 
• Kochmütze und Haarnetz tragen. 
• Bei Speisenzubereitung ggf. Einmalhandschuhe tragen. 
• Wenn möglich schmutziges und sauberes Geschirr noch besser voneinander trennen. 
• Wo möglich, bessere Arbeitsteilung in der Spülküche. 
• Häufigeres Wechseln von Reinigungstüchern und häufigeres Waschen von 

Arbeitskleidung. 
 
 
 
 
 
Für den Beherbergungsbereich liegen uns derzeit noch keine verbindlichen Informationen 
vor – bei diesen Vorschlägen handelt es sich daher um allgemeine, von uns für sinnvoll 
erachtete Hygienemaßnahmen. 
 
 
A 
 

• Eingangs-und Zwischentüren bei entsprechender Witterung möglichst offenstehen 
lassen (bessere Durchlüftung und Kontaktvermeidung beim Öffnen). 

• Check-in-Prozess mit 1,50 m Abstand auch zwischen Gast und Rezeptionist gestalten. 
• Mund-und Nasenschutz für die Rezeptionsmitarbeiter, soweit keine räumliche 

Trennung (Plexiglas) vorliegt. 
• Ggf. mit Hilfe von Plexiglaswänden oder anderen Materialen das Infektionsrisiko 

senken.  
• Vor der Rezeption Abstandsmarkierungen anbringen. 
• Wo möglich: auf digitale Prozesse verweisen (Eingabe Gästeinformationen, 

Unterschrift, Bezahlung etc.). 
• Wo möglich:  flexible Zimmerbuchungen, die schon bei der Buchung digital bezahlt 

werden, anbieten.  
• Keinen Obstkorb/keine Bonbonnière mehr anbieten, an denen sich der Gast selbst 

bedienen kann. 
• Zimmerschlüssel und –Karten beim Ausgeben und Annehmen desinfizieren. 
• Beim Check-In Einmal-Kugelschreiber verwenden oder nach Gebrauch desinfizieren. 
• Wo möglich: kontaktlos bezahlen mit digitaler EC-Karte auf dem Smartphone 
• EC-Geräte regelmäßig und vor allem bei Schichtwechsel desinfizieren 

 
 
 

Bereiche im Beherbergungsgewerbe 

In der Küche 

An der Rezeption 
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• Möglichst den Zimmerdamen ein „eigenes“ Stockwerk oder immer die gleichen 
Zimmer zuteilen. 

• Häufiger Türklingen, Lichtschalter und Handläufe an Treppen und sonstigen Wänden 
desinfizieren. 

• Häufigeres Lüften der Zimmer, insbesondere nach bei Gästewechsel und nach der 
Reinigung. 

• Saubere und schmutzige Wäsche konsequent voneinander trennen. 
• Reinigungslappen und –Tücher nach jedem Zimmer gründlich waschen oder 

austauschen. 
• Reinigungskonzept (farbcodierte Lappen und Tücher, Intervalle, …) einführen 

und/oder die Intervalle verkürzen. 
• Mund- und Nasenschutz tragen, soweit 1,50 m – Abstand zu Kollegen oder Gästen 

nicht eingehalten werden kann. 
• Minibar schließen bzw. leeren 
• Gebrauchte Textilien u.ä. sind mit jedem Gästewechsel gleichfalls zu wechseln. 

Wäsche ist mit mind. 60 Grad Celsius oder mit desinfizierendem Waschmittel bei 40 
Grad Celsius waschen. 

 
 
 
 
 

• Personenaufzüge sollten gleichzeitig maximal mit einer Person bzw. Personen des 
gleichen Haushalts gefahren werden.  

• Die Tasten im Aufzug sollten in regelmäßigen Abständen desinfiziert werden. 
• An den Eingängen auf allen Stockwerken sollten die entsprechenden Verhaltensregeln 

in Bezug auf das Fahren mit dem Aufzug gut sichtbar angebracht werden. 
 
 
 
 
 

• Kein Frühstücksbuffet! Stattdessen: Individuelles Frühstück am Tisch oder auf dem 
Zimmer.  

• Keine Kaffeemaschinen zur Selbstbedienung, sondern Kaffeeservice in Einzelportionen 
oder in Kaffeekannen auf dem Tisch (Wechsel nach jedem Gästedurchlauf). 

• Eigene Tageszeitung dem Gast (zum Kauf) anbieten. 
• Ansonsten: Regeln wie im Restaurant anwenden! 

 
 
 
 
Es gelten grds. die gleichen Regeln, wie im Restaurant, wobei noch nicht klar ist, inwieweit der 
Betriebstyp „Hotel-Bar“ vielleicht unter den Begriff der „Bar“ fällt, deren Betrieb nicht 
gestattet ist. Hier sollte im Einzelfall eine Absprache mit der zuständigen Behörde erfolgen. 
 

Auf der Etage 

Im Personenaufzug 

Beim Frühstück 

Hotel-Bar 
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• Weiteres Einhalten der bisher geltenden Hygienestandards (s.o.). 
• Einhalten des Mindestabstandes in der Warteschlange. Hier sollte deutlich mit 

Markierungen gearbeitet werden. 
• Die Kantinenzeiten sollten gegebenenfalls ausgeweitet werden, um auch bei 

reduzierter Sitzplatzanzahl und gestreckten Pausenzeiten der Mitarbeiter alle 
angemessen zu versorgen. 

• Nur Kollegen des gleichen Teams sollten zusammen in die Kantine gehen. Eine 
Durchmischung voneinander getrennter Teams einer Abteilung ist nicht ratsam. 

• Buffets, an denen sich die Gäste selbst bedienen, dürfen nicht mehr angeboten 
werden. Stattdessen sollte das Essen von einem Mitarbeiter geschöpft und dem 
Kantinengast gereicht werden.  

• Keine Suppenstation zum selber Schöpfen. 
• Angerichtete Speisen (Salat etc.) sollten einzeln gereicht werden. 
• Barzahlungen, wo möglich vermeiden. 
• Besteck einzeln ausgeben. 
• Wo nicht gänzlich auf Personal an der Kasse oder bei der Speisenausgabe verzichtet 

werden kann, müssen diese auch mit einer Plexiglaswand versehen werden und/oder 
der Mitarbeiter mit einem Mund- und Naseschutz ausgestattet sein. 

• Offene Getränke sollten von Kantinenmitarbeiter ausgegeben werden. 
Getränkebuffets zur Selbstbedienung sind nicht erlaubt. 

• Salz, Pfeffer, Senf und weitere kleine Artikel sollten auf Wunsch ausgegeben werden. 
• Mithilfe von Kassenautomaten / Cash Keeper den Kontakt beim Bezahlvorgang 

reduzieren.  
• Geld nicht direkt annehmen, sondern über eine Ablage oder Körbchen (Körperkontakt 

vermeiden). 
• Desinfektion der Tische und Stühle nach jedem Gästedurchlauf. 

 
 
 
 

• Gut sichtbare Abstandsmarkierungen in der Warteschlange und auf den 
Mindestabstand hinweisen.  

• Mit Hilfe von Kassenautomaten / Cash Keeper den Kontakt beim Bezahlvorgang 
reduzieren oder eine Person für Speisenausgabe, eine andere nur für den 
Bezahlvorgang einsetzen – Barzahlung, wo möglich, vermeiden. 

• Geld nicht direkt annehmen, sondern über eine Ablage oder Körbchen (Körperkontakt 
vermeiden).  

• Mund- und Nasenschutz tragen.  
• Desinfektion der Tische und Stühle nach jedem Gästedurchlauf 

 
 
 

Besondere Betriebstypen 

Kantinen 

Eisdielen / Quick-Service-Konzepte 
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• Reservierungen sollten soweit möglich genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen 
in Wartebereichen zu vermeiden.* 

• Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen. 
• Kommuniziert wird mit einem Abstand von mind. 1,5 Meter. 
• Mund- und Nasenschutzpflicht sind für Gäste auf Laufwegen obligatorisch. 
• Beim Servieren und Abräumen möglichst nicht sprechen (Virus wird über die 

Atemwege verteilt). 
• Aktiv mit dem Gast via Newsletter, Anrufe, über die Homepage und über die 

betrieblichen Social-Media-Kanäle kommunizieren und ihn transparent über die 
eingeleiteten Maßnahmen informieren. 

• Über diese Wege ebenso das verbesserte Reinigungs- und Sicherheitskonzept 
kommunizieren, um ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.  

 
 
  
 
 

• Wo möglich mit festen Teams in unterschiedlichen Schichten arbeiten, so dass bei 
einer Infektion einer Person nicht der ganze Betrieb stillgelegt werden muss. 

• Möglichst mit mobilen Handhelds bonnieren anstatt mit einer Kasse, an der sich alle 
Mitarbeiter treffen. 

• Vermehrt auf Arbeitsteilung setzen (Kellner bleibt in Station, Runner bringt Speisen), 
anstatt Stationen-System, bei dem jeder Kellner alle Serviceschritte macht. 

• To-Go Angebote weiterhin anbieten und fest im Angebot (auch auf der Homepage) 
verankern. 

• Wo möglich: Homeoffice einführen (Reservierung, Buchhaltung, Verkauf...). 
• Prozesse der Warenannahme/Lieferung optimieren, Kontakt mit betriebsfremden 

Personen vermeiden. 
• Service ohne häufiges Nachfragen ermöglichen / Mitarbeiter schulen. 

 
 
 
 

• Das Servicepersonal wird hinsichtlich aller Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
(inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von 
Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen.* Nur wenn die Mitarbeiter diese 
akzeptieren, werden sie korrekt umgesetzt. 

• Mitarbeiter unterschreiben lassen, dass Sie die einschlägigen Hinweise zur Hygiene zur 
Kenntnis genommen haben. 

• Sensibilisieren Sie die Mitarbeiter, dass sie sich bei ersten Anzeichen einer Infektion 
melden und gegebenenfalls zu Hause bleiben sollen. 

Allgemeine Handlungsempfehlungen 

Umgang mit dem Gast 
 

Allgemeine Arbeitsprozesse 

Personalhygiene 
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• Servicepersonal mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen Zutritt zu den 
Gastronomieangeboten haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung (keine Covid 19-Erkrankung) möglich.* 

• Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine Mund-Nase-
Bedeckung tragen.* 

• Verständnis zeigen, wenn die Mitarbeiter auf ihrem Arbeitsweg auf die Nutzung des 
ÖPNV oder bestehender Fahrgemeinschaften verzichten und dadurch leichte 
Anpassungen der Arbeitszeit / Bereitstellung eines Parkplatzes erforderlich sind. 

• Häufigeres Händewaschen und der Verzicht, sich ins Gesicht zu fassen überwachen 
und trainieren. 

• Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen Händewaschen/-desinfektion 
erfolgen. Händewaschen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 min 
(nachweisbar durch einfache Eintragsliste analog WC-Reinigungskontrolle).* 

• Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen. 
• Keine täglichen Besprechungen/Mini-Pausen mehr hinter der Theke oder in engen 

Räumen, sondern mit mind. 1,50 m Abstand. 
• Möglichst keine gemeinsamen Pausen mehr machen, Raucherbereiche nicht mit 

anderen Personen zusammen nutzen oder Abstand halten. 
• Flexiblere Pausen ermöglichen und auch nach den gewöhnlichen Essen- bzw. 

Pausenzeiten den Mitarbeitern Verpflegung anbieten. 
• Genügend Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und ausreichend 

Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. 
• In den Umkleidekabinen Arbeitskleidung von privater Kleidung trennen und auf 

Abstand achten. 
• Maßnahmen und Verhaltensregeln schriftlich fixieren und im Küchen- oder 

Thekenbereich für die Mitarbeiter gut sichtbar aushängen. 
• Gemeinsam mit Mitarbeitern mit erhöhtem Risiko nach geeigneten Lösungen suchen 

(evtl. Arbeitsplatzwechsel, Aufgabenwechsel, Homeoffice etc.). 
• Mitarbeiter in die Organisation des Hygienekonzeptes und der Betriebsabläufe 

einbinden – offen für Verbesserungsvorschläge sein. 
• Gesundheitstagebuch für die Mitarbeiter führen. 

 

 

 

 

Von Mitarbeiter   __________________________________ am ___ . ___. 2020 zur Kenntnis genommen. 

 

 

________________________________________ 

                 Unterschrift des Mitarbeiters  
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Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)  
 

In der ab dem 11. Mai 2020 gültigen Fassung 
 

 
§ 1 

Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen 
 
(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich 
im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infekti-
onsgefahren aussetzt.  
(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich um  
1. Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebens-

partner, 
2. Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften, 
3. die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 
4. zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen, 
handelt. Satz 1 Nummer 1 gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in häuslicher Gemein-
schaft leben; Umgangsrechte sind uneingeschränkt zu beachten. 
(3) Andere Ansammlungen und Zusammenkünfte von Personen im öffentlichen Raum sind 
bis auf weiteres unzulässig; ausgenommen sind: 
1. unvermeidliche Ansammlungen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung zulässiger Ein-
richtungen (insbesondere bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs 
sowie seiner Einrichtungen), 
2. die Teilnahme an nach dieser Verordnung zulässigen Veranstaltungen und Versammlun-
gen, 
3. zulässige sportliche Betätigungen nach § 9, 
4. zwingende berufliche Zusammenkünfte. 
 
 

§ 2 
Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung 

 
(1) Außerhalb der nach § 1 zulässigen Gruppen ist im öffentlichen Raum zu allen anderen 
Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  
(2) Wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen oder 
baulichen Gründen nicht möglich ist, wird das Tragen einer textilen Mund-Nase-Bedeckung 
(zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) empfohlen. Die vorstehenden Regelungen gelten 
nicht, wenn Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ka-
tastrophenschutz eine Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich machen. 
(3) Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten sind zum Tragen ei-
ner Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verpflichtet 



1. in Museen, Ausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Ein-
richtungen (außer im Freien), 

2. in geschlossenen Räumlichkeiten von Tierparks, Zoologischen und Botanischen Gärten so-
wie von Garten- und Landschaftsparks, 

3. beim praktischen Fahrunterricht und der Fahrprüfung, 
4. in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, auf sämtlichen Allgemein-

flächen von Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und vergleichbaren Ein-
richtungen sowie in Wettvermittlungsstellen, 

5. in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern so-
wie bei der Erbringung und Inanspruchnahme von Handwerks- und Dienstleistungen, die 
ohne Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 Metern zum Kunden erbracht werden, 

6. bei der Abholung von Speisen in gastronomischen Einrichtungen, 
7. in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
8. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtun-

gen sowie 
9. in Warteschlangen vor den vorgenannten Einrichtungen. 
Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen 
keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Verpflichtung nach Satz 1 kann für Inhaber, 
Leiter und Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung des Arbeits-
platzes durch Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden. Die Mund-Nase-Bedeckung kann vorüber-
gehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Be-
handlung oder aus anderen Gründen (z.B. Kommunikation mit einem gehörlosen oder 
schwerhörigen Menschen) zwingend erforderlich ist.  
 
 

§ 3 
Gottesdienste 

 
Versammlungen zur Religionsausübung finden unter den von den Kirchen und Religionsge-
meinschaften aufgestellten Beschränkungen zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 
statt, die vorsehen, dass geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und 
zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwi-
schen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei häusli-
che Gemeinschaften usw.) gehören, sicherzustellen sind.  
 
 

§ 4 
Berufs- und Dienstausübung, Arbeitgeberverantwortung 

 
(1) Versammlungen und Zusammenkünfte sowie interne Veranstaltungen aus beruflichen, ge-
werblichen und dienstlichen Gründen sind unzulässig, soweit sie aus geselligen Anlässen er-
folgen (Betriebsfeiern, Betriebsausflüge usw.).  



(2) Selbstständige, Betriebe und Unternehmen sind neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutz-
rechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die Reduzierung von Infek-
tionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Hierzu treffen sie insbesondere Maßnah-
men, um 
1. Kontakte innerhalb der Belegschaft und zu Kunden so weit wie tätigkeitsbezogen möglich 

zu vermeiden, 
2. Hygienemaßnahmen und Reinigungsintervalle unter Beachtung der aktuellen Erfordernisse 

des Infektionsschutzes zu verstärken und 
3. Heimarbeit zu ermöglichen, soweit dies unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen 

sinnvoll umsetzbar und zu einer Verbesserung des Infektionsschutzes geeignet und verhält-
nismäßig ist. 

Bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigen sie die Empfehlungen der 
zuständigen Behörden (insbesondere des Robert Koch-Instituts) und Unfallversicherungsträ-
ger. 

 
 

§ 5 
Stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 

 
(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrichtungen 
der Pflege und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe sowie ähnliche Einrichtungen 
haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu er-
schweren und Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die 
Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten. 
(2) In Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gilt:  
1. Ab dem 20. Mai 2020 sind Besuche auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzepts zulässig. Hierzu erarbeiten die Einrichtungen ein entsprechen-
des Konzept, das die Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts umsetzen und 
insbesondere ein geeignetes Screening der Besucher auf Symptome einer SARS-CoV-2-In-
fektion vor Eintritt in die Einrichtung, ein Besuchsregister entsprechend Absatz 3 Satz 2 
Nummer 7 und eine Information der Besucher über die aktuellen Hygienevorgaben vorsehen 
muss. Auf Basis dieses Konzepts ist maximal ein Besuch pro Tag und Patient von maximal 
zwei Personen zulässig. Die Einrichtungen können Besuchszeiträume festlegen. Besuchsver-
bote für die gesamte Einrichtung oder einzelne Abteilungen können von den Einrichtungen 
erlassen werden, wenn das aktuelle Infektionsgeschehen dies erfordert. Es ist sicherzustellen, 
dass bei Vorliegen von Symptomen einer COVID-19-Infektion kein Zutritt zu der Einrichtung 
erfolgt. Einzelne Krankenhäuser können Besuche bereits ab dem 11. Mai 2020 zulassen, so-
weit sie dies unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens für angemessen hal-
ten und die Umsetzung des Konzepts organisatorisch sichergestellt ist.  
2. Bis zur Umsetzung der Nummer 1 bleiben Besuche untersagt, die nicht  
a) der medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen,  
b) aus Rechtsgründen (insbesondere zwingende Angelegenheiten im Zusammenhang mit ei-

ner rechtlichen Betreuung) erforderlich sind oder  



c) nach Maßgaben der jeweiligen Einrichtungsleitung unter den Richtlinien und Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts entsprechenden Hygienevorgaben zugelassen werden; dabei 
sollen insbesondere medizinisch oder ethisch-sozial gebotene Besuche ermöglicht werden 
(z.B. auf Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten). 

(3) Besuche in vollstationären Einrichtungen der Pflege und besonderen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe sowie ähnlichen Einrichtungen müssen zur Vermeidung von Infektions-
gefahren unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts organisiert und durchgeführt werden. Hierzu muss seitens der Einrichtung 
insbesondere sichergestellt sein, dass 
1. die Besuche auf maximal einen Besuch pro Tag und Bewohner von maximal zwei Personen 

beschränkt sind, 
2. bei den Besuchern ein Kurzscreening durchgeführt wird (Erkältungssymptome, COVID-19 

Infektion, Kontakt mit Infizierten oder Kontaktpersonen gemäß der Richtlinie des Robert 
Koch-Instituts), 

3. die Besucher mindestens durch Aushang über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutzaus-
rüstung, Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) informiert und diese eingehalten werden, 

4. die Besucher sich vor und nach dem Besuchskontakt die Hände waschen und desinfizieren, 
5. die Besucher während des Besuchs einen grundsätzlichen Abstand von mindestens 1,5 Me-

tern zur besuchten Person einhalten; ist die Einhaltung des Mindestabstands aus medizini-
schen oder ethisch-sozialen Gründen nicht möglich, kann die Einrichtungsleitung zusätzli-
che Infektionsschutzmaßnahmen anordnen,  

6. die Besuche in besonderen Besucherbereichen außerhalb oder innerhalb des Gebäudes 
stattfinden, in denen ein Kontakt der Besucher mit den übrigen Bewohnern vermieden wird; 
ausnahmsweise ist ein Besuch auf einem Bewohnerzimmer möglich, wenn in der Einrich-
tung kein besonderer Besucherbereich eingerichtet werden kann oder wenn dies aus 
ethisch-sozialen oder medizinischen Gründen geboten ist; in Pflegeeinrichtungen dürfen 
Besuche auf den Zimmern der Bewohner nur durch jeweils eine Person erfolgen; in beson-
deren Wohnformen der Eingliederungshilfe sind Besuche auf den Einzelzimmern grund-
sätzlich alternativ zu Besuchen in besonderen Besucherbereichen zulässig, 

7. ein Besuchsregister geführt wird, in dem der Name des Besuchers, das Datum und die Uhr-
zeiten des Besuchs sowie der besuchte Bewohner erfasst werden, und 

8. Besuche unterbleiben, wenn und soweit in der Einrichtung bei Bewohnern oder Beschäftig-
ten eine COVID-19-Infektion festgestellt wurde. Besuche im Außenbereich können durch 
die Einrichtungsleitung ermöglicht werden. 

Die Einrichtungsleitung kann eine zeitliche Begrenzung der Besuche (z.B. auf maximal zwei 
Stunden) sowie im Einzelfall eine Begleitung der Besuche durch Beschäftigte der Einrichtung 
oder dort ehrenamtlich tätige Dritte vorgeben. Erfolgt der Besuch in einem gesonderten Besu-
cherbereich, bei dem ein infektionsgefährdender Kontakt zwischen besuchenden und besuch-
ten Personen baulich ausgeschlossen ist, kann auf eine persönliche Schutzkleidung nach 
Satz 2 Nummer 3 und die Einhaltung des Mindestabstands verzichtet werden. 
(4) Neben den Besuchen nach Absatz 3 sollen die Einrichtungen Dienstleistern zur medizi-
nisch-pflegerischen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung (Friseure, Fußpflege) un-
ter strengen Hygienevorgaben einen Zugang zu den Einrichtungen ermöglichen. 



(4a) Die Besuchsrechte gelten nicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland oder aus inländi-
schen Gebieten, falls diese als besonders betroffene Gebiete ausgewiesen sind, innerhalb von 
14 Tagen nach dem Aufenthalt im Ausland bzw. dem besonders betroffenen Gebiet in 
Deutschland. Die Einrichtungsleitung soll Ausnahmen für medizinisch oder ethisch-sozial ge-
botene Besuche (z.B. auf Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten) ermögli-
chen. 
(5) Zur Umsetzung der Vorgaben nach Absatz 3 haben die Einrichtungen unter Berücksichti-
gung der einrichtungsbezogenen Rahmenbedingungen ein Besuchskonzept unter Darstellung 
der vorgesehenen Hygienemaßnahmen zu erstellen. Hierbei ist dem Beirat der Nutzerinnen 
und Nutzer der Einrichtung die Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. Es ist ferner mit den 
Bewohnern und deren Angehörigen zu kommunizieren. Auf Basis des Konzeptes kann die 
Einrichtungsleitung über die Regelungen des Absatzes 3 hinausgehende Besuche zulassen, 
wenn besondere Gründe vorliegen, die dies unter Beachtung des Absatzes 1 ermöglichen. Das 
Konzept ist der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde spätestens bis zum 
26. Mai 2020 zur Kenntnis zu geben. 
(6) Hält die Einrichtungsleitung eine Umsetzung der Regelungen der Absätze 3, 4 und 5 aus 
Gründen des Infektionsschutzes nicht für möglich und beabsichtigt deshalb, Besuche nach 
§ 19 Absatz 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes zu untersagen, so muss sie dies vorab der 
nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde anzeigen und jeweils nach Ablauf 
von zwei Wochen die Gründe hierfür erneut darlegen. Die zuständige Behörde kann eine 
Durchführung der Besuchsregelung nach den Absätzen 3, 4 und 5 gemäß § 15 Absatz 2 des 
Wohn- und Teilhabegesetzes anordnen. 
(7) Bewohner und Patienten der in Absatz 1 genannten Einrichtungen dürfen diese alleine o-
der mit Bewohnern, Patienten oder Beschäftigten derselben Einrichtung verlassen, wenn sie 
dabei auf die gebotene Kontaktvermeidung zu anderen Personen achten. Bewohner von Pfle-
geeinrichtungen können die Einrichtung auch in Begleitung von Personen, die Besuche nach 
Absatz 3 vornehmen dürfen, kurzfristig und unter Vermeidung ungeschützter Kontakte mit 
Dritten verlassen. Bewohner von Wohnformen der Eingliederungshilfe können die Einrich-
tung grundsätzlich bei Beachtung der allgemeinen Infektionsschutzstandards ohne Einschrän-
kung verlassen; die Einrichtungsleitungen können im Ausnahmefall besondere Infektions-
schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verlassen der Einrichtung anordnen, wenn in 
dem Wohnangebot außergewöhnliche Infektionsrisiken bestehen oder eine besondere Vulne-
rabilität der anderen dort lebenden Menschen dies erfordert. 
(8) Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Be-
wohner, Patienten und Besucher müssen geschlossen werden. Sie können allerdings als be-
sondere Besucherbereiche nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 ausgestaltet werden. Ausnahms-
weise darf die Einrichtungsleitung den Betrieb von Kantinen und Cafeterien für die Beschäf-
tigten der Einrichtung und von Speisesälen für die notwendige Versorgung von Patienten und 
Bewohnern aufrechterhalten; dabei sind die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur 
Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen (auch in Warteschlangen) zu treffen. 
(9) Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, Lesungen, Informa-
tionsveranstaltungen sind in den Einrichtungen nach Absatz 1 untersagt. 
 



 
§ 6 

Hochschulen, interne außerschulische Bildungsangebote, Bibliotheken 
 
(1) Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen und an den Schulen des Gesundheitswe-
sens ist nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzge-
setzes zulässig. Hochschulmensen sind geschlossen. 
(2) Interne Unterrichtsveranstaltungen einschließlich dazugehöriger Prüfungen im Rahmen 
von Vorbereitungsdiensten und der Berufsaus-, -fort- und -weiterbildung an den der Berufs-
aus-, -fort- und -weiterbildung im Öffentlichen Dienst dienenden Hochschulen, Schulen, Insti-
tuten und ähnlichen Einrichtungen sowie in Gerichten, Behörden und Betrieben sind zulässig, 
wenn bei der Durchführung geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur Gewährleistung ei-
nes Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen und zur Begrenzung des Zutritts zu 
Schulungs- und Prüfungsräumen sichergestellt sind. Ausnahmen des Mindestabstandes beste-
hen nur beim Betreten und Verlassen des Unterrichtsraums sowie bei kurzzeitigen Bewegun-
gen zwischen den Sitzreihen. In diesen Fällen ist verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung 
nach § 2 Absatz 2 Satz 1 zu tragen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für sonstige staatli-
che Prüfungen. 
(3) Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archive haben den Zugang zu 
ihren Angeboten zu beschränken und nur unter strengen Schutzauflagen (insbesondere Besu-
cherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besucherzahl, Vorgaben für Min-
destabstände zwischen Lese- und Arbeitsplätzen von 1,5 Metern, Hygienemaßnahmen, Aus-
hänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen) zu gestatten. 
 
 

§ 7 
Externe außerschulische Bildungsangebote 

 
(1) Bei der Durchführung von Bildungsangeboten und Prüfungen in Einrichtungen der Ju-

gendarbeit und Jugendsozialarbeit, Volkshochschulen, Musikschulen sowie sonstigen nicht 
unter § 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen oder privaten außerschulischen Einrichtungen 
und Organisationen  

sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur Gewährleistung eines Mindestabstands 
von 1,5 Metern zwischen Personen sicherzustellen; hierzu ist der Zutritt zu Schulungsräumen 
auf maximal 1 Person pro fünf Quadratmeter Raumfläche zu begrenzen, soweit nicht durch 
einen Raumplan die Einhaltung der Mindestabstände auch bei einer Nutzung mit mehr Perso-
nen dargestellt werden kann. In jedem Fall – außer bei schriftlichen Prüfungen – dürfen sich 
nicht mehr als 100 Personen in einem Raum aufhalten. Sportliche Bildungsangebote müssen 
kontaktfrei und unter den sonstigen Voraussetzungen des § 9 Absatz 4 erfolgen. Bei der Ge-
sundheitsbildung (insbesondere Erste-Hilfe-Kurse) ist bei notwendiger Unterschreitung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen dringend auf eine möglichst kontaktarme 
Durchführung, vorheriges Händewaschen/Händedesinfektion und das Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung zu achten. 



(2) In Musikschulen ist der Unterricht für Gruppen oder Ensembles mit mehr als 6 Teilneh-
mern untersagt. In atmungsaktiven Fächern (Gesang, Blasinstrumente) ist nur Einzelunterricht 
zulässig und eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person vorzusehen.  
(3) Das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen gilt nicht für 
den praktischen Unterricht von Fahrschulen; es dürfen sich nur der Fahrschüler und der Fahr-
lehrer sowie während der Fahrprüfung zusätzlich eine Prüfungsperson oder im Rahmen der 
Fahrlehrerausbildung ein Fahrlehreranwärter im Fahrzeug aufhalten. Bei der Lehrprobe im 
fahrpraktischen Unterricht im Rahmen der Fahrlehrerausbildung dürfen sich ein Fahrschüler, 
ein Fahrlehreranwärter und zwei Prüfungspersonen im Fahrzeug aufhalten. 
 

 
§ 8 

Kultur 
 
(1) In geschlossenen Räumen sind Konzerte und Aufführungen von Theatern, Opern- und 
Konzerthäusern und anderen Einrichtungen bis auf weiteres untersagt; die nach dem Landes-
recht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Be-
hörden können auf der Grundlage eines strengen Hygienekonzepts Ausnahmen für Konzerte 
und Aufführungen mit bis zu 100 Zuschauern zulassen. Bei Aufführungen im Freien sind ge-
eignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sicherzustel-
len; in jedem Fall sind nicht mehr als 100 Zuschauer zulässig. 
(2) Bei Proben in den in Absatz 1 genannten Einrichtungen sind geeignete Vorkehrungen zur 
Hygiene und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
(bei Sprechtheater: 2 Meter) sicherzustellen; Zuschauern ist der Zutritt zu den Proberäumen 
zu verwehren. Proben in atmungsaktiven Fächern (insbesondere Gesang, Blasinstrumente) 
dürfen bis auf weiteres nicht in Gruppen (Chor, Ensemble, Orchester) durchgeführt werden. 
(3) Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen sind bis mindestens zum 
31. August 2020 untersagt. 
(4) Beim Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenk-
stätten und ähnlichen Einrichtungen sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
(auch in Warteschlangen) und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. Die Anzahl von gleichzeitig anwesen-
den Besuchern darf eine Person pro zehn Quadratmeter der für Besucher geöffneten Fläche 
nicht übersteigen. 
(5) Der Betrieb von Kinos ist untersagt. Zulässig ist der Betrieb von Autokinos, Autotheatern 
usw., wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen mindestens 1,5 m beträgt und der Ticketer-
werb und die Nutzung von Sanitärräumen den Vorgaben für den Handel nach § 11 Absatz 1 
entsprechen; für die Insassen der Fahrzeuge gilt § 1 Absatz 2. 
 
 

 
 



§ 9 
Sport 

 
(1) Untersagt sind der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder Wettkampf-
betrieb. 
(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind der Sportunterricht an den Schulen und die Vorberei-
tung auf oder die Durchführung von schulischen Prüfungen, sportpraktische Übungen im 
Rahmen von Studiengängen, das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunk-
ten sowie das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem Arbeitgeber bereitge-
stellten Trainingseinrichtungen. 
(3) Abweichend von Absatz 1 ist der Betrieb von Tanzschulen zulässig, soweit sich die nicht-
kontaktfreie Ausübung auf einen festen Tanzpartner beschränkt und im Übrigen ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist. 
(4) Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in 
öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkeh-
rungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung 
eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) si-
cherzustellen. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und 
sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis 
auf weiteres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der Sportanlage durch je-
weils eine erwachsene Begleitperson zulässig. 
(5) Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten 
Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. 
(6) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. August 2020 
untersagt. 
(7) Abweichend von Absatz 1 sind ab dem 14. Mai 2020 folgende Wettbewerbe zulässig: 
1. Wettbewerbe in Profiligen, soweit die Vereine bzw. die Lizenzspielerabteilungen der Ver-

eine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten 
auch verantwortlich für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlichen Stel-
len den nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes zuständigen Behörden vor Durchführung der Wettbewerbe geeignete Infek-
tionsschutzkonzepte vorlegen, 

2. im Hinblick auf die zur Zucht erforderlichen Leistungsnachweise Pferderennen, wenn auf 
der Rennanlage die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz und 
zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen sicher-
gestellt sind. 

Zuschauern und sonstigen Personen, deren Anwesenheit für die Durchführung des Wettbe-
werbs nicht erforderlich ist, ist der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage zu verwehren. Es ist zu 
gewährleisten, dass durch die Austragung des Wettbewerbs auch im unmittelbaren Umfeld 
der Wettbewerbsanlage keine Ansammlungen verursacht werden. Im Rahmen des Wettbe-
werbs sind TV-Produktionen und dazu auch der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage gestattet. 
 
 



§ 10 
Freizeit- und Vergnügungsstätten 

 
(1) Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begegnungsstätten sowie die folgenden An-
gebote sind untersagt: 
1. Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen unabhängig von der jeweiligen Trä-

gerschaft und den Eigentumsverhältnissen, 
2. Hallenschwimmbäder, „Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrichtungen, 
3. Freibäder bis einschließlich 19. Mai 2020, 
4. Spielbanken unter Ausnahme der Automatenspiele, 
5. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen. 
(2) Der Betrieb von Freizeitparks und Indoor-Spielplätzen ist auf der Grundlage eines von der 
nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-
zes zuständigen Behörden genehmigten Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts zulässig. 
(3) Beim Betrieb von Zoologischen Gärten und Tierparks sowie Botanischen Gärten, Garten- 
und Landschaftsparks sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, 
zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in War-
teschlangen) und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung (§ 3 Absatz 3) sicherzustellen. Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besu-
chern darf eine Person pro zehn Quadratmeter der für Besucher geöffneten Fläche nicht über-
steigen. 
(4) Auf Spielplätzen im Freien haben Begleitpersonen untereinander einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu gewährleisten, soweit sie nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen 
(Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören. Die nach dem Landesrecht für 
Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden 
können eine Begrenzung der Nutzerzahl und im Einzelfall auch Ausnahmen von Satz 1 festle-
gen.   
(5) Beim Betrieb von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen sowie des Automa-
tenspiels in Spielbanken sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zu-
tritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in 
Warteschlangen) und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. 
(6) Mehrere Personen dürfen außerhalb sportlicher Betätigungen, für die § 9 gilt, in Vereinen, 
Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen nur unter den in § 1 Absatz 2 ge-
nannten Voraussetzungen zusammentreffen. Die in Satz 1 genannten Einrichtungen dürfen 
Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen nach § 13 Absatz 3 unter den dort 
genannten Voraussetzungen zur Verfügung stellen. 
(7) Das Picknicken und das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen sind untersagt. Die 
nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-
zes zuständigen Behörden können weitere Verhaltensweisen im öffentlichen Raum generell 
untersagen. 
  

 



§ 11 
Handel, Messen 

 
(1) Alle Handelseinrichtungen haben geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des 
Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch 
in Warteschlangen) und zur Umsetzung einer Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bede-
ckung (§ 2 Absatz 3) zu treffen. In Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und 
vergleichbaren Einrichtungen gilt dies auch für die Allgemeinflächen und die allgemeinen Sa-
nitärräume. Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwesenden Kunden darf eine 
Person pro zehn Quadratmeter der Verkaufsfläche im Sinne des Einzelhandelserlasses NRW 
nicht übersteigen. 
(2) Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen sind untersagt. 
 
 

§ 12 
Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Heilberufe 

 
(1) Für die Geschäftslokale von Handwerkern und Dienstleistern gilt § 11 Absatz 1 entspre-
chend. 
(2) Tätowieren ist bis auf weiteres unzulässig. Für die folgenden Handwerker- und Dienstleis-
tungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden 
kann, sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektions-
schutzstandards zu beachten: 
1. Friseurleistungen, 
2. Fußpflege, 
3. Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, 
4. Massage. 
Bei anderen Handwerker- und Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sowie bei körperbezogenen Dienstleistun-
gen (z.B. Sonnenstudios) ist neben strikter Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Infekti-
onsschutzregeln auf eine möglichst kontaktarme Erbringung zu achten. 
(3) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe mit Approbation 
und sonstiger Personen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikergesetzes 
befugt sind, sollen die jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert 
Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten 
der ambulanten Pflege und der Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten und 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch, für die mobile Frühförderung sowie Therapiemaßnah-
men im Rahmen der Frühförderung nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch, die als Einzel-
maßnahmen in Kooperationspraxen stattfinden.  

 
 
 
 



§ 13 
Veranstaltungen und Versammlungen 

 
(1) Für Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter die vorstehenden Regelungen 
fallen, gilt: 
1. Großveranstaltungen im Sinne von Absatz 2 sind bis mindestens zum 31. August 2020 un-

tersagt. 
2. Alle anderen Veranstaltungen und Versammlungen sind bis auf weiteres untersagt. Die 

nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzge-
setzes zuständigen Behörden können solche Veranstaltungen und Versammlungen, wenn 
sie nach dem Außerkrafttreten dieser Verordnung und bis zum 31. August 2020 stattfinden 
sollen, bereits jetzt verbieten, wenn feststeht, dass bei Durchführung der Veranstaltung oder 
Versammlung die für den Infektionsschutz der Bevölkerung notwendigen Vorkehrungen 
nicht eingehalten werden können.   

(2) Großveranstaltungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 sind in der Regel  
1. Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung, 
2. Jahrmärkte nach § 68 der Gewerbeordnung sowie Kirmesveranstaltungen, 
3. Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, 
4. Schützenfeste, 
5. Weinfeste, 
6. ähnliche Festveranstaltungen. 
(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 zulässig sind 
1. Veranstaltungen und Versammlungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-

heit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere politische Veranstal-
tungen von Parteien, Aufstellungsversammlungen zu Wahlen und Vorbereitungsversamm-
lungen dazu sowie Blutspendetermine) zu dienen bestimmt sind, 

2. Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 
Institutionen, Gesellschaften, Gemeinschaften, Parteien oder Vereine.  

Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewähr-
leistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) 
sicherzustellen. 
(4) Bei Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz ist die Gewährleistung eines Min-
destabstands von 1,5 Metern zwischen Personen sicherzustellen. Satz 1 gilt entsprechend für 
Veranstaltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen. 
(5) Zulässig sind Beerdigungen, wenn die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene und zur 
Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen die nicht zu den in 
§ 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, 
eingehalten werden. 

 
 
 
 
 



§ 14 
Gastronomie 

 
(1) Beim Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Imbissen, (Eis-)Cafés, öffentlich zu-
gänglichen Mensen und Kantinen sowie anderen Einrichtungen der Speisegastronomie sind 
die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
zu beachten. Am selben Tisch dürfen gemeinsam nur Personen sitzen, die zu den in § 1 Ab-
satz 2 genannten Gruppen gehören (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.).  
(2) Nicht öffentlich zugängliche Mensen (außer Hochschulmensen) und Kantinen von Betrie-
ben, Behörden und (Aus-)Bildungseinrichtungen (einschließlich Schulen im Sinne von § 1 
Absatz 1 der Coronabetreuungsverordnung) dürfen zur Versorgung der Beschäftigten und 
Nutzer der Einrichtung abweichend von Absatz 1 betrieben werden, wenn geeignete Vorkeh-
rungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestab-
stands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) gewährleistet sind. 
(3) Gastronomische Betriebe nach Absatz 1 und 2 dürfen Räumlichkeiten für Veranstaltungen 
und Versammlungen nach § 13 Absatz 3 unter den dort genannten Voraussetzungen zur Ver-
fügung stellen.  
   
 

§ 15 
Beherbergung, Tagungen, Tourismus 

 
(1) In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbetrieben sind Über-
nachtungsangebote zu touristischen Zwecken bis einschließlich 17. Mai 2020 untersagt; da-
nach sind sie für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben.  
(2) Übernachtungsangebote in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen zu 
touristischen Zwecken sind für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz in Deutschland ha-
ben. Die Untersagung nach Satz 1 gilt nicht für die Nutzung von dauerhaft angemieteten oder 
im Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten Wohnwagen, Wohnmo-
bilen usw. ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten. 
(3) Bei der Beherbergung von Gästen, bei ihrer gastronomischen Versorgung sowie beim Be-
trieb von Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen usw. sind die in der Anlage zu die-
ser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten. 
(4) Reisebusreisen sind untersagt. 
 
 

§ 16 
Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden 

 
Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-
meinverfügungen der nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden vor. Unbeschadet davon bleiben die nach 



dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zu-
ständigen Behörden befugt, im Einzelfall auch über diese Verordnung hinausgehende Schutz-
maßnahmen anzuordnen. 
 
 

§ 17 
Durchsetzung der Gebote und Verbote 

 
Die nach dem Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im 
Sinne des § 73 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden sind gehalten, die Bestim-
mungen dieser Verordnung energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzu-
setzen. Dabei werden sie von der Polizei gemäß den allgemeinen Bestimmungen unterstützt.  
 
 

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit ei-
ner Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.   
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 
Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 5 Absatz 1 die erforderlichen Maßnahmen zur Erschwerung des Vireneintrags, 

zum Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal oder zur Einsparung von Schutzaus-
rüstung nicht ergreift, 

2. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2 die dort genannten Maßnahmen zur Vermeidung von Infekti-
onsgefahren bei Besuchen nicht sicherstellt, 

3. entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 bei dem Kurzscreening wahrheitswidrige Angaben 
macht, 

4. entgegen § 5 Absatz 8 Einrichtungen betreibt oder nicht die erforderlichen Vorkehrungen 
zur Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in 
Warteschlangen) trifft, 

5. entgegen § 5 Absatz 9 öffentliche Veranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt, 
6. entgegen § 6 Absatz 3 Zugangsbeschränkungen oder Schutzauflagen nicht verhängt, 
7. entgegen § 7 Absatz 1 Bildungsangebote, Unterrichtsveranstaltungen oder Prüfungen 

durchführt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen sicherzustellen, 
8. entgegen § 8 Absatz 3 ein Autokino, ein Autotheater usw. betreibt, ohne die aufgeführten 

Schutzmaßnahmen sicherzustellen,  
9. entgegen § 9 Absatz 1 Sport-, Trainings- oder Wettkampfbetrieb durchführt oder daran teil-

nimmt, 
10. entgegen § 9 Absatz 3 eine Tanzschule betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen 

sicherzustellen, 
11. entgegen § 9 Absatz 4 auf oder in der Sportanlage keine geeigneten Vorkehrungen zur 

Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in 



Warteschlangen) trifft, die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesell-
schafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen oder das Betreten der Sportanlage durch Zu-
schauer zulässt,  

12. entgegen § 9 Absatz 5 ein Fitnessstudio betreibt, ohne die in der Anlage zu dieser Verord-
nung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten, 

13. entgegen § 9 Absatz 7 Wettbewerbe durchführt die Nutzung von Dusch- und Waschräu-
men, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen oder das Betreten 
der Reitsportanlage durch Zuschauer zulässt, 

14. entgegen § 10 Absatz 1 eine Einrichtung oder Begegnungsstätte betreibt, 
15. entgegen § 10 Absatz 2 einen Freizeitpark ohne genehmigtes Hygiene- und Infektions-

schutzkonzept betreibt, 
16. entgegen § 10 Absatz 3 eine Einrichtung betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnah-

men sicherzustellen,  
17. entgegen § 10 Absatz 5 eine Einrichtung betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnah-

men sicherzustellen,  
18. entgegen § 10 Absatz 7 an einem Picknick oder einem Grillen auf einem öffentlichen 

Platz oder einer öffentlichen Anlage beteiligt ist, 
19. entgegen § 11 Absatz 1 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteue-

rung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) trifft oder 
eine Überschreitung der Höchstzahl von Kunden zulässt, 

20. entgegen § 11 Absatz 2 Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte oder ähnliche Einrichtun-
gen durchführt, 

21. entgegen § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 1 keine geeigneten Vorkehrungen 
zur Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in 
Warteschlangen) trifft, 

22. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 Tätowierleistungen anbietet, 
23. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 2 Leistungen anbietet, ohne die in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten, 
24. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 3 Leistungen anbietet, ohne die allgemeinen Hygiene- und 

Infektionsschutzregeln zu beachten oder auf eine möglichst kontaktarme Erbringung zu 
achten,  

25. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 2 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutritts-
steuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) trifft, 

26. entgegen § 14 Absatz 1 eine gastronomische Einrichtung betreibt, ohne die in der Anlage 
zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards oder die Be-
schränkungen für das gemeinsame Sitzen am selben Tisch zu beachten, 

27. entgegen § 15 Absatz 1 oder 2 Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken durch-
führt oder wahrnimmt, 

28. entgegen § 15 Absatz 3 ohne geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteuerung 
oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) Gäste beherbergt 
oder versorgt oder Gemeinschaftseinrichtungen betreibt, 

29. entgegen § 15 Absatz 4 Reisebusreisen durchführt oder daran teilnimmt, 
ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf Grund 
dieser Verordnung bedarf. 



(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 
Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 1 Absatz 2 oder 3 an einer Zusammenkunft oder Ansammlung im öffentlichen 

Raum beteiligt ist, 
2. entgegen § 8 Absatz 3 Musikfeste, Festivals oder ähnliche Kulturveranstaltungen durch-

führt oder daran teilnimmt, 
3. entgegen § 9 Absatz 6 Sportfeste oder ähnliche Sportveranstaltungen durchführt oder daran 

teilnimmt, 
4. entgegen § 10 Absatz 6 an einer Zusammenkunft in Vereinen, Sportvereinen oder sonstigen 

Sport- und Freizeiteinrichtungen beteiligt ist, 
5. entgegen § 11 Absatz 2 Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte oder ähnliche Veranstaltun-

gen durchführt oder daran teilnimmt, 
6. entgegen § 13 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 1 Nummer 2 

Veranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt, 
ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf Grund 
dieser Verordnung bedarf. 
(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 6 in Verbindung mit §§ 32, 28 Ab-
satz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer voll-
ziehbaren Anordnung zuwider gegen eine andere, nicht in Absatz 2 oder 3 genannte Regelung 
dieser Verordnung verstößt. Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen besteht unmittelbar 
kraft Gesetzes (§§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit 16 Absatz 8 des Infektionsschutzgesetzes). 
 
 

§ 19 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

 
Diese Verordnung tritt am 11. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 25. Mai 2020 außer 
Kraft. 
 
 
 



 

 

Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchutzVO NRW 

 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards gelten für die nach der CoronaSchVO NRW 

zulässigen Angebote und Einrichtungen, soweit auf diese Anlage verwiesen wird. 

Die nachfolgenden Standards bilden nur die Verpflichtungen ab, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz 

des Bundes und der CoronaSchVO NRW ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektionsschutz bzw. 

zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z.B. Arbeitsschutzrecht) müssen ebenfalls und ggf. auch dar-

über hinaus beachtet werden.  

Inhalt: 

I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

II. Beherbergungsbetriebe (folgt) 

III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen) 

IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 

V. Kosmetikbetriebe, Nagelstudios, Maniküre 

VI. Massage/Massagestudios 

VII. Fitnessstudios 

 

  



 

 

I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

1. Der gemeinsame Besuch von Gaststätten und die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur den Per-
sonen gestattet, die nach § 1 Absatz 3 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im öffentlichen 
Raum ausgenommen sind1. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist 
im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.  

2. Reservierungen sollten soweit möglich genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen in Warteberei-
chen zu vermeiden. Gästen muss ein Platz zugewiesen werden (Sitzplatzpflicht). 

3. Gäste und Servicepersonal mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen Zutritt zu den 
Gastronomieangeboten haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung (keine 
Covid 19-Erkrankung) möglich.  

4. Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) die Hände wa-
schen bzw. bei Bedarf desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf 
nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

5. Kundenkontaktdaten sowie Zeiträume des Aufenthaltes in der Innen- und Außengastronomie sind für 
jede Tischgruppe mittels einfacher, auf den Tischen ausliegender Listen (einschließlich Einverständnis-
erklärung zur Datenerhebung) zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu erheben 
und durch den Inhaber unter Wahrung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren. 

6. Tische sind so anzuordnen, dass 
a. zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen zwei 

Tischen liegenden Sitzplätzen) vorliegt. Ausnahme: bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die 
einen Übertragung von Viren verhindert.  

b. bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen (Theke etc.) ein 1,5 m-Abstand zu den Bewegungsräu-
men des Personals eingehalten wird. Unmittelbar vor der Theke sind Sitzplätze nur mit zusätzlichen 
Barrieren zulässig (z.B. Plexiglas wie im Einzelhandel) 

7. Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. müssen eine Durchgangsbreite haben, mit der 
beim Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m-Abstandes zu den an den Tischen sitzenden Personen grds. 
eingehalten werden kann. In stark frequentierten Bereichen/Warteschlangen (Eingang, Buffet, Toilet-
ten) sollen Abstandsmarkierungen angebracht werden.  

8. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die Ab-
stände erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. 

9. Gebrauchsgegenstände (Bestecke, Zahnstocher) dürfen nicht offen auf den Tischen stehen. 
10. Speisen werden ausschließlich als Tellergerichte serviert; Buffetsysteme mit Selbstbedienung bleiben 

bis auf weiteres unzulässig. 
11. Alle Gast- und Funktionsräume sind ausreichend zu belüften.  
12. Kontaktflächen wie Stuhl, Tisch, Speisekarten, Gewürzspender etc. werden grds. nach jedem Gäste-

wechsel gereinigt und desinfiziert. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz angemessene regel-
mäßige Desinfektion für Arbeitsflächen, Türklinken etc.. 

13. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gästewechsel gleichfalls zu wechseln. Wäsche mind. mit 60 
Grad Celsius oder mit desinfizierendem Waschmittel bei 40 Grad Celsius. 

14. Spülvorgänge müssen bei Temperaturen größer 60 Grad Celsius durchgeführt werden oder es sind bei 
jedem Spülgang entsprechend wirksame Tenside / Spülmittel zu verwenden.  

15. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen Händewaschen/-desinfektion erfolgen. Händewa-
schen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 min (nachweisbar durch einfache Eintragsliste ana-
log WC-Reinigungskontrolle). 

16. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu 
stellen. Sanitärräume sind in der Regel mind. zweimal täglich zu reinigen, dazu gehört auch die sichere 
Abfallentsorgung.  

                                                           
1 Personen aus einer Familie oder maximal zwei Hausgemeinschaften 



 

 

17. Das Servicepersonal wird zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. 
Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unter-
wiesen. Gäste werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln infor-
miert. 
 

Die Umsetzung der vorstehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller Beteilig-

ten. Das kann sowohl eine Anpassung der Personalstärke wie auch eine größere Geduld der Gäste für die 

zusätzlichen Arbeitsschritte erfordern. 

  



 

 

III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen) 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten 

1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Friseursalons bzw. Geschäfts-
räume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfol-
gung zu dokumentieren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt 
zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung 
möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen Gründen und unter Beach-
tung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kunden oder Kundinnen sollten sich nach Betreten des Salons die Hände waschen oder desinfizieren 
(Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschüt-
teln etc.) ist zu verzichten. 

4. Beschäftigte und Kundschaft müssen in den Geschäftsräumen – soweit nicht medizinische Gründe ent-
gegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese darf bei Kundinnen und Kunden maximal 
kurzfristig entfernt werden, wenn das zur Leistungserbringung zwingend erforderlich ist. Die Leistungs-
erbringer sollten die Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer 
Kundin/einem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss 
eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden, mind. aber alle 60 Minuten. Wiederverwendbare 
Mund-Nase-Masken müssen vor der nächsten Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius gewaschen wer-
den. 

5. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen Friseure wäh-
rend der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen2, ergänzt von einer 
Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. 

6. Die Leistungserbringer müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das 
Tragen von Einweghandschuhe ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach dem Waschen der Haare 
obligatorisch; die Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt auch wäh-
rend einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

7. Kundinnen und Kunden müssen einen Umhang tragen, der alle Kontaktpunkte abdeckt. Sofern es sich 
nicht um Einwegumhänge handelt, darf der Umhang erst nach einer 60 Grad Celsius-Wäsche oder ei-
ner Wäsche mit desinfizierendem Waschmittel bei 40 Grad Celsius erneut benutzt werden. 

8. Allen Kundinnen oder Kunden ist vor Beginn der Leistungserbringung das Haar zu waschen. Ausnah-
men aus zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. 

9. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu 
stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen. Für Türklinken und 
sonstige Kontaktflächen gilt das Gleiche.  

10. Der Abstand zwischen zwei gleichzeitig mit Kunden besetzten Arbeitsplätzen muss grds. mindestens 
2,5 Meter betragen (Gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum).  

11. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m Abstandes sollen markiert oder abgesperrt werden. 
12. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; Mindest-

abstände von 1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind einzuhalten; der Zutritt ist so zu regeln, dass 
je 10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist.   

13. Spielecken etc., Zeitschriftenauslagen, Bewirtung und die Nutzung von Geräten (Fön) durch die Kun-
dinnen und Kunden sind unzulässig. 

14. Kontaktflächen wie Stuhl und Ablagen sind mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger abzuwischen; 
Abgeschnittenes Haar ist nach jeder Leistungserbringung sicher zu entfernen (kein Wegblasen etc.) 

15. Alle Materialien und Geräte (z.B. Schere, Kämme) sind nach jedem Kunden, jeder Kundin mit einem 
fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

                                                           
2 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr 30 als Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die Arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung 



 

 

16. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen mit kurzen Intervallen (mind. 
zweimal täglich) und sicher (geschlossener Beutel) entfernt werden. 

17. Die Salonleitung muss die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) erklären und verständliche Hinweise geben (u. a. Hin-
weisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen usw.). 

 

  



 

 

IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 

1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Behandlungsräume sind nach 
Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumen-
tieren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt 
zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung 
möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen Gründen und unter Beach-
tung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kunden oder Kundinnen müssen sich nach Betreten der Praxis/ des Studios die Hände mit Seife wa-
schen oder desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie Begrü-
ßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

4. Beschäftigte und Kundschaft müssen in den Geschäftsräumen – soweit nicht medizinische Gründe ent-
gegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Leistungserbringer sollten die Mund-Nase-Be-
deckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wechseln. Bei 
ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung ge-
wechselt werden, mind. aber alle 60 Minuten. Wiederverwendbare Mund-Nase-Masken müssen vor 
der nächsten Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

5. Die Leistungserbringer müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren.  
6. Allen Kundinnen oder Kunden sind vor Beginn der Leistungserbringung die zu behandelnden Füße zu 

waschen oder zu desinfizieren. Ausnahmen aus zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. 
Während der gesamten Behandlung sind von der Leistungserbringerin/dem Leistungserbringer Ein-
weghandschuhe zu tragen, die nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln sind. 

7. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu 
stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen. Für ggf. vorhan-
dene Türklinken und sonstige Kontaktflächen gilt das Gleiche.  

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Arbeitsplätzen ohne eine räumli-
che Trennung durch einzelne Behandlungsräume oder Kabinen, so muss der Abstand zwischen den 
Arbeitsplätzen mindestens 2,5 Metern betragen 

9. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m Abstandes sollen markiert oder abgesperrt werden. 
10. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen und Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; Min-

destabstände von 1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind zwingend einzuhalten; der Zutritt ist so 
zu regeln, dass je 10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist.   

11. Spielecken etc., Zeitschriftenauslagen, Bewirtung und die Nutzung von Geräten durch die Kundinnen 
und Kunden sind unzulässig. 

12. Kontaktflächen wie Stuhl und Ablagen sind nach jeder Behandlung einer ordnungsgemäß zu reinigen 
und zu desinfizieren. Abgeschnittene Nägel und Hautschuppen sind nach jeder Leistungserbringung 
sicher zu entfernen. 

13. Alle Materialien und Geräte (z.B. Nagelzangen, Feilen) sind nach jedem Kunden, jeder Kundin ord-
nungsgemäß zu reinigen und zu desinfizieren 

14. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle (z.B. Taschentücher, gebrauchte Des-
infektionstücher) müssen mit kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) und sicher (geschlossener 
Beutel) entfernt werden. 

15. Die Leistungsbringerin/der Leistungserbringer bzw. in einer Praxis/ einem Studio mit mehreren Be-
schäftigten die Inhaberin oder der Inhaber müssen die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhal-
tensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) erklären und verständli-
che Hinweise geben (u. a. Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen usw.). 

  



 

 

V. Kosmetikbetriebe, Nagelstudios, Maniküre 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 

1. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt 
zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung 
möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen Gründen und unter Beach-
tung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

2. Kunden oder Kundinnen müssen sich nach Betreten des Kosmetikstudios die Hände waschen oder 
desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale 
(Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. Kundinnen und Kunden, die nicht zur Einhaltung der nachfol-
genden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

3. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Kosmetikstudios bzw. der Ge-
schäftsräume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennach-
verfolgung zu dokumentieren. 

4. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Ein-
malhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) 
zu reinigen. Es gilt hier ebenso der Mindestabstand untereinander. 

5. Kosmetikerin oder Kosmetiker und Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen – soweit 
keine medizinischen Gründe entgegenstehen – eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Leistungser-
bringer müssen die Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer 
Kundin/einem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss 
eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden, mind. aber alle 60 Minuten. Wiederverwendbare 
Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius oder mit ge-
eignetem Waschmittel (mind. „begrenzt viruzid“) gewaschen werden. 

6. Kontaktpunkte zur Kleidung der Kundin bzw. des Kunden sind während der Behandlung abzudecken. 
7. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen Kosmetikerin o-

der Kosmetiker während der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen3, 
ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. 

8. Der Abstand zwischen zwei gleichzeitig mit Kunden besetzten Behandlungsplätzen muss grds. mindes-
tens 2,5 m betragen (gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum).  

9. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m Abstandes sollen markiert oder abgesperrt werden. 
10. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; Mindestabstände von 

1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind einzuhalten. Durch Terminvereinbarung ist ein Rückstau 
von Kunden in Wartebereichen zu vermeiden. 

11. Zeitschriftenauslagen, Bewirtung etc. für die Kundinnen und Kunden sind unzulässig. 
12. Kosmetikerinnen oder Kosmetiker müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desin-

fizieren. Das Tragen von Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach Abschluss der 
Behandlung obligatorisch; die Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt 
auch während einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

13. Für die Behandlung genutzte Tücher und ähnliches, sofern es sich nicht um Einmalartikel handelt, dür-
fen erst nach einer 60 Grad Celsius-Wäsche oder einer Wäsche mit desinfizierendem Waschmittel bei 
40 Grad Celsius erneut benutzt werden.  

14. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Liegen und Ablagen sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden 
Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem geeigneten (mind. „begrenzt viruziden“) Desinfektions-
mittel zu desinfizieren. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind nach jeder Leistungserbringung 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Türklinken, Handläufe etc. müssen regelmäßig gereinigt werden. 

15. Alle Materialien und Arbeitsgeräte sind nach jedem Kunden bzw. jeder Kundin ordnungsgemäß zu 
reinigen bzw. zu desinfizieren.  

16. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein.  

                                                           
3 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr 30 als Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die Arbeitsmedizi-
nische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung 



 

 

17. Das Personal wird zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Re-
geln informiert. 

  



 

 

VI. Massage/Massagestudios 

1. Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Gesichtsmassagen und ähnliche Behandlungen dürfen derzeit 
nicht ausgeführt werden. Ausschließlich medizinisch notwendige gesichtsnahe Behandlungen 
sind möglich. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zu-
tritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen Gründen und 
unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kunden und Kundinnen müssen sich nach Betreten des Massagestudios die Hände waschen oder 
desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsri-
tuale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. Kundinnen und Kunden, die nicht zur Einhaltung der 
nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

4. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Massagestudios bzw. der 
Geschäftsräume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktperso-
nennachverfolgung zu dokumentieren. 

5. Beschäftigte und Kundschaft müssen in den Geschäftsräumen – soweit keine medizinischen 
Gründe entgegenstehen – eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Beschäftigten müssen die 
Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem 
Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske 
bei Durchfeuchtung gewechselt werden, mind. aber alle 60 Minuten. Wiederverwendbare Mund-
Nase-Masken müssen vor der nächsten Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius oder mit einem des-
infizierenden Waschmittel bei 40 Grad Celsius gewaschen werden. 

6. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfü-
gung zu stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen.  

7. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. Das 
gilt auch während einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

8. Für die Behandlung genutzte Textilien und ähnliches, sofern es sich nicht um Einmalartikel han-
delt, dürfen erst nach einer 60 Grad Celsius-Wäsche oder einer Wäsche mit desinfizierendem 
Waschmittel bei 40 Grad Celsius erneut benutzt werden.  

9. Der Abstand zwischen zwei gleichzeitig mit Kunden besetzten Arbeitsplätzen muss grds. mindes-
tens 3 Meter betragen (gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum).  

10. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m - Abstandes sollen markiert oder abgesperrt wer-
den. 

11. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; Mindestabstände 
von 1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind einzuhalten. Durch Terminvereinbarung ist ein 
Rückstau von Kunden in Wartebereichen zu vermeiden. 

12. Zeitschriftenauslagen, Bewirtung etc. für die Kundinnen und Kunden sind unzulässig. 
13. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Liegen und Ablagen sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlö-

senden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem geeigneten (mind. „begrenzt viruziden“) 
Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind nach jeder Leis-
tungserbringung ordnungsgemäß zu entfernen. 

14. Alle Materialien und Arbeitsgeräte sind nach jedem Kunden bzw. jeder Kundin ordnungsgemäß 
zu reinigen und zu desinfizieren.  

15. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle sind mind. zweimal täglich zu ent-
sorgen.  

Das Personal wird zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln 
des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen. 
Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 

  



 

 

VII. Fitnessstudios 

1. Der Zutritt zum Studio ist so zu regeln, dass nicht mehr Kunden in das Studio gelangen, als Plätze in 
den Kursräumen und Geräte nach den folgenden Regeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als Maßstab pro 
7 qm Fläche im Fitnessstudio nicht mehr als 1 Kundin/Kunde zuzulassen. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen 
Zutritt zum Fitnessstudio haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung möglich 
(keine COVID-19-Erkrankung);  

3. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Fitnessstudios die Hände waschen oder desin-
fizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie Begrü-
ßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

4. Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fitnessstudios bzw. der Ge-
schäftsräume sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen, sind nach Einholen des Einverständnisses 
zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. Gästen, die nicht zur Ein-
haltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verweh-
ren. 

5. Umkleiden sind ausschließlich zur Verwahrung der privaten Gegenstände der Kundinnen und Kunden 
in den Spinden zu öffnen. 

6. Die Nutzung der Duschen sowie Schwimmbecken, Saunen und Solarien etc. ist bis auf Weiteres unter-
sagt. Massagen sind nach den gesonderten Maßgaben dieser Anlage zulässig. 

7. Das gastronomische Angebot ist nur unter den diesbezüglichen Maßgaben dieser Anlage zulässig. 
Selbstbedienung der Kundinnen und Kunden an offenen Getränkespendern bleibt bis auf Weiteres un-
zulässig. Flaschenabgabe ist zulässig. 

8. Beratung von Kundinnen und Kunden (z.B. Erstunterweisung, Ernährungsplanung, Trainingsplanung, 
etc.) ist möglich. 

9. Das Ausüben von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt ist unzulässig. Ebenso unzulässig ist 
aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining (Indoor-Cycling, HIIT und anae-
robes Schwellentraining). 

10. Bei Kursen ist der Zugang zum Kursraum so zu regeln, dass für jeden Kunden ein Mindestabstand von 
2 m in alle Richtungen gegeben ist. 

11. Fitnessgeräte sind so anzuordnen bzw. entsprechend abzusperren, dass der Abstand zwischen zwei 
gleichzeitig mit Kunden bzw. Kundinnen besetzten Sportgeräten grds. mindestens 3,0 Meter beträgt 
(Gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum und Trainingsgerät): Idealerweise ist jeweils 
nur jedes zweite Gerät zu nutzen. 

12. Über Geräteanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die 
Abstände erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. 

13. Beschäftigte müssen in allen Räumlichkeiten – soweit keine medizinischen Gründe entgegenstehen - 
eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Trainerinnen und Trainer bzw. Kursleiterinnen und Kursleiter kön-
nen – sofern dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist – unter Wahrung der Abstandsregeln auf 
eine Mund-Nase-Bedeckung verzichten. 

14. Das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher ist obligatorisch. 
15. Die Kontaktflächen aller Sportgeräte sowie weitere Kontaktflächen (bspw. Spinde, Ablagen etc.) sind 

nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Reiniger zu reinigen oder mit einem geeigneten (mind. 
„begrenzt viruziden“) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Hierzu sind zusätzliche Desinfektionsmit-
telspender/-flaschen aufzustellen.  

16. Sportequipment, wie Therabänder, Matten etc., deren Kontaktflächen schlecht zu desinfizieren sind, 
dürfen den Kunden nicht zur Verfügung gestellt werden.  

17. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu 
stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen.  

18. Abfälle müssen in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) und sicher entfernt werden. 
19. Die Mitarbeitenden werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. 

Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) eingewiesen. Kundinnen und Kunden werden 
durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
 



Ergänzung der  
Gefährdungsbeurteilung  
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Gefährdung

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch in!zierte
•  Kolleginnen / Kollegen
•  betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremd!rmenmitarbeiter)
•  Kunden / Gäste

Maßnahmen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
standard allgemein Hinweise für das Gastgewerbe

Die betrieblichen Abläufe sind 
so zu gestalten, dass zwischen 
Personen ein Abstand von mind. 
1,50 m eingehalten wird. Dies gilt 
für alle betrieblichen Bereiche 
einschließlich der Verkehrswege, 
Sanitär- und Pausenräume. 

•    Arbeitsabläufe in allen betrieblichen Bereichen z. B. Küche, 
Theke, Service, Empfang sowie an den Schnittstellen  
(Pass, schmutziges Geschirr zur Spülküche bringen…)  
darau"in überprüfen. 

•    Geeignete Posteneinteilung in der Küche bzw. Arbeits- 
einteilung in anderen Bereichen. Nur so viele Personen 
gleichzeitig in den Arbeitsräumen einsetzen, dass der  
Abstand auch tatsächlich eingehalten werden kann  
(ggf. Restaurantangebot auf die verringerte Kapazität  
der Küche abstimmen).

•    Sicherstellen, dass Lauf- und Verkehrswege breit genug 
sind. Einengungen (z. B. durch abgestellte Gegenstände) 
beseitigen. 

•    Zahl der Personen bei der Benutzung der Aufzüge so be-
grenzen, dass die notwendigen Abstände eingehalten 
werden können. 

•    Zeitliche Entzerrung in Sanitär- und Pausenbereichen durch 
geeignete (versetzte) Gestaltung der Arbeits- und Pausen-
zeiten.

•    Abstand zwischen Gästen und Beschä#igten einhalten 
durch ausreichend breite Tresen. Anbringen von Markierun-
gen am Boden zur Einhaltung des Abstands z. B. an Bestell- 
und Verkaufstheken, Rezeptionen.

•    Beim Servieren und Abräumen im Restaurant sind Hilfs-
mittel wie Tabletts oder Servierwagen zu nutzen, um den 
erforderlichen Abstand zu den Gästen einhalten zu können.

•    Bei der Auslieferung von Speisen durch Lieferdienste ist  
sicherzustellen, dass sich in jedem Fahrzeug nur eine Per-
son be$ndet (keine Auslieferung mit Beifahrer). Die gemein-
same Nutzung eines Fahrzeugs durch mehrere Personen 
nacheinander ist ebenfalls soweit möglich zu vermeiden.

•    Die Abläufe bei der Auslieferung sind so anzupassen, dass 
die Beschä#igten den erforderlichen Abstand zum Kunden 
einhalten können (z. B. durch Abstellen der Ware in einer 
Transportbox und Entnahme durch den Kunden statt hän-
discher Übergabe. Bezahlen möglichst kontaktlos oder mit 
einem dafür vorgesehen Kästchen für Geld/Wechselgeld).
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Gefährdung

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch in!zierte
•  Kolleginnen / Kollegen
•  betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremd!rmenmitarbeiter)
•  Kunden / Gäste

Maßnahmen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
standard allgemein Hinweise für das Gastgewerbe

Kann der Abstand von 1,50 m 
nicht eingehalten werden, ist zur 
Vermeidung der Infektionsüber-
tragung eine räumliche Trennung 
zwischen den jeweiligen Arbeits-
plätzen vorzusehen (z. B. aus- 
reichend hohe Barrieren aus 
durchsichtigem Material wie Plexi- 
glas o. ä.)

•    Anbringen von ausreichend dimensionierten Abtrennungen 
an Bestell- und Verkaufstheken, Kassen, Rezeptionen.  
Die Abtrennung muss ausreichend stabil sein und so breit 
und hoch, dass der Lu#strom der davorstehenden Person 
den Beschä#igten nicht tri%.

Ist bei bestimmten Tätigkeiten  
ein ausreichender Abstand bzw. 
eine Abtrennung aus betriebs-
technischen Gründen nicht mög- 
lich, sind den Beschä#igten 
Mund-Nase-Bedeckungen in aus-
reichender Anzahl zur Verfügung 
zu stellen. Die Beschä#igten 
sind über die richtige Verwendung, 
die maximale Tragedauer sowie 
die Pflege der Mund-Nase-Bede-
ckungen zu unterweisen.

•    Dies kann der Fall sein bei Tätigkeiten, die nur von zwei  
Beschä#igten zusammen ausgeführt werden können.  
Dementsprechend müssen beide Personen eine Mund- 
Nasen-Bedeckung tragen.

•    Hinweise zur Pflege von Masken aus Sto&  
(sog. „Community-Masken“) gibt die Internet-Seite des  
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte:

•    https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/
Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

Die Beschä#igten sind über die 
allgemeinen Hygienemaßnahmen 
zu unterweisen, insbesondere 
über das richtige Händewaschen 
einschließlich Hautpflege, falls 
erforderlich über die Händedes-
infektion sowie die Nies- und 
Hust-Etikette. Die entsprechenden 
Einrichtungen (Waschbecken, 
hautverträgliche Reinigungsmit-
tel, Einweghandtücher, Haut-
pflegemittel, ggf. Desinfektions-
mittel) sind in ausreichender Zahl 
zur Verfügung zu stellen.

•    Im Gastgewerbe ist ein hohes Hygieneniveau schon immer 
selbstverständlich. Dennoch sollte auf die Bedeutung der 
Hygienemaßnahmen bzw. auf deren konsequente Umsetzung 
zur Unterbrechung von Infektionsketten deutlich hingewiesen 
werden. Bei häu$gem und intensivem Händewaschen liegt in 
der Regel Feuchtarbeit vor, eine arbeitsmedizinische Vorsorge 
ist den betro&enen Beschä#igten anzubieten.

•    Die Beschä#igten sind darauf hinzuweisen, dass nach dem 
Abräumen von Gläsern, Geschirr und Besteck die Hände zu 
waschen oder zu desin$zieren sind.

•    Bei der Auslieferung von Speisen durch Lieferdienste sind 
die Fahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene und Desin-
fektion auszustatten, ebenso mit Papiertüchern und Müll-
beuteln. Die Möglichkeit zur Nutzung sanitärer Einrichtungen 
im Rahmen der Auslieferung ist zu prüfen, die Beschä#igten 
sind hierüber zu informieren.
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Gefährdung

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch in!zierte
•  Kolleginnen / Kollegen
•  betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremd!rmenmitarbeiter)
•  Kunden / Gäste

Maßnahmen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
standard allgemein Hinweise für das Gastgewerbe

Ein direkter Handkontakt zwischen 
Personen (Händeschütteln, Über-
gabe von Gegenständen) ist zu 
vermeiden.

•    Beim Kassieren sollen Gäste um möglichst kontaktloses  
Bezahlen gebeten werden. Wo dies nicht möglich ist,  
ist eine Übergabe von Geld/Belegen über eine Ablage,  
ein Tablett o. ä. vorzusehen.

Es ist sicherzustellen, dass Ar-
beits-, Sanitär- und Pausenräume 
regelmäßig gereinigt und gelü#et 
werden. Lü#ungsanlagen bzw. 
raumlu#technische Anlagen (RLT) 
sind fachkundig zu betreiben, 
Filter sind regelmäßig zu reinigen 
bzw. zu tauschen.

•    Es emp$ehlt sich die Aufstellung eines Reinigungs- und 
Lü#ungsplans. Bei natürlicher Lü#ung ist der erforderliche 
Lu#wechsel durch ausreichend häu$ges Stoßlü#en zu 
realisieren.

•    Bei Ablu#anlagen z. B. in Küchen ist auf regelmäßige Reini-
gung der Aerosolabscheider (Wirbelstrom$lter) zu achten, 
damit die Leistung der Absaugung nicht sinkt.

•    Bei RLT ist die Wartung und Reinigung durch eine Fach$rma 
zu beau#ragen, die entsprechenden Intervalle sind konse-
quent einzuhalten.

Falls Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) zu tragen ist (z. B. Schutz-
handschuhe, Gesichtsschutz), 
muss diese für jeden Beschä#igten 
einzeln (personenbezogen) bereit-
gestellt werden. Die Reinigung der 
PSA und die hygienegerechte Auf-
bewahrung ist sicherzustellen.

•    Dies betri% z. B. Chemikalienschutzhandschuhe und 
Schutzbrillen für die Handhabung von Reinigungs- und Des-
infektionsmitteln, ebenso Schutzkleidung, die bei Reini-
gungsarbeiten oder beim Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern 
(Hochdruckreinigern) verwendet wird. Wenn PSA nicht in 
ausreichender Anzahl vorhanden ist, sind die Aufgaben 
einem begrenzten Personenkreis zu übertragen.

Soweit möglich sind Werkzeuge 
und Arbeitsmittel so bereitzustel-
len, dass sie personenbezogen 
verwendet werden können. Falls 
mehrere Personen nacheinander 
ein Werkzeug bzw. ein Arbeits-
mittel verwenden müssen, sind 
die Oberflächen, die berührt 
werden (Gri&e etc.) vor Gebrauch 
zu reinigen. Unter Umständen 
können auch kurzzeitig Einweg-
handschuhe verwendet werden, 
sofern die Arbeit damit gefahrlos 
möglich ist (Einzugs- und Fang- 
gefahren müssen ausgeschlos-
sen sein)

•    Messersätze, Schneidbretter u. ä. werden in Küchen in der 
Regel personenbezogen verwendet. Geräte, die nicht perso-
nenbezogen verwendet werden, können Küchenmaschinen, 
Handrührgeräte oder Mixer sein, ebenso Bezahlsysteme 
(Kartenleser). 

•    Durch entsprechende Arbeitsorganisation kann die Be-
dienung bestimmter Maschinen/Geräte (Ka&eemaschine, 
Schankanlage) jeweils einer einzelnen Person übertragen 
werden.

•    Werden Einweghandschuhe genutzt, sind diese so auszu-
ziehen, dass keine Kontamination der Hände erfolgt. Die 
Hände sind anschließend zu waschen bzw. zu desin$zieren, 
siehe entsprechende Hinweise des Robert-Koch-Instituts:

•    https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Co-
ronavirus/PSA_Fachpersonal/Handschuhe_ausziehen.
pdf?__blob=publicationFile
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Gefährdung

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch in!zierte
•  Kolleginnen / Kollegen
•  betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremd!rmenmitarbeiter)
•  Kunden / Gäste

Maßnahmen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
standard allgemein Hinweise für das Gastgewerbe

Es ist sicherzustellen, dass 
Arbeitskleidung regelmäßig ge-
reinigt und hygienisch, getrennt 
von der Alltagskleidung au'e-
wahrt wird.

•    Es ist empfehlenswert, einen Wäscheservice zu beau#ragen 
und geeignete Doppelspinde (Schwarz-Weiß-Trennung) in 
ausreichender Anzahl zur Verfügung zu haben.

Der Zutritt betriebsfremder Per-
sonen ist auf das erforderliche 
Minimum zu beschränken. Die 
Personen sind über die einzuhal-
tenden Maßnahmen des Infek-
tionsschutzes zu unterweisen. 
Der Zutritt und das Verlassen sind 
zu dokumentieren.

•    Dies betri% z. B. den Zutritt von Personen, die die Getränke- 
schankanlage reinigen oder andere Reinigungen durch- 
führen, Getränke und Ware anliefern, Reparaturen, Wartun-
gen und Prüfungen durchführen. Für die Nachverfolgbarkeit 
sollten Name, Firma, Datum und Zeit des Zutritts und des 
Verlassens des Betriebs sowie die Ansprechpartner im Be-
trieb notiert werden. Zur Unterweisung kann diese Hand-
lungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung genutzt werden.  
Die Unterweisung ist zu dokumentieren.

Die Beschä#igten sind darüber 
zu unterweisen, dass sie nicht 
zur Arbeit kommen, wenn sie sich 
krank fühlen, sondern eine ärztli-
che Abklärung vor einem Wieder-
antritt der Arbeit erforderlich ist. 
Sie sind außerdem darüber zu 
informieren, dass dann, wenn ent- 
sprechende Krankheitssymptome 
während der Arbeitszeit au#re-
ten, die Arbeit umgehend einzu-
stellen ist.

Es gibt einen betrieblichen Pan-
demieplan, in dem Maßnahmen 
festgelegt sind, um Verdachts- 
fälle abzuklären und bei bestätig-
ten Infektionen Kontaktpersonen 
ermitteln und informieren zu 
können.

Siehe Pandemieplan www.bgn.de/corona/
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Gefährdung
Konflikte zwischen Beschä"igten oder mit Kunden, wenn die  
erforderlichen Maßnahmen (z. B. Abstand halten, Hygienemaßnahmen) 
nicht eingehalten werden

Maßnahmen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
standard allgemein Hinweise für das Gastgewerbe

Unterweisung der Beschä#igten 
über die Wichtigkeit der Maßnah-
men und Apell, diese unbedingt 
im eigenen Interesse und aus 
Kollegialität einzuhalten.

Unterweisung der Beschä#igten 
darüber, wie Kunden ange- 
sprochen werden sollen, die die 
erforderlichen Abstände nicht 
einhalten oder die gereizt/ 
aggressiv reagieren. 

Beim Verstoß gegen die Abstandsregeln sind die Gäste freund-
lich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies zum Schutz 
der Mitmenschen zwingend erforderlich ist. 

Hinweis an Kunden/Gäste geben, 
dass Hygiene- und Abstands- 
regeln einzuhalten sind und dass 
es dadurch unter Umständen zu 
längeren Wartezeiten kommen 
kann.

Ggf. kann durch einen Aushang im Wartebereich darauf noch 
einmal hingewiesen werden.
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Gefährdung Psychische Belastung von Beschä"igten durch die Angst,  
sich bei der Arbeit mit dem Corona-Virus zu in!zieren

Maßnahmen SARS-CoV-2-Arbeitsschutz- 
standard allgemein Hinweise für das Gastgewerbe

Unterweisung der Beschä#igten 
über die Art und Weise der Infek-
tionsübertragung und über die 
vom Betrieb ergri&enen Schutz-
maßnahmen.

Zur Versachlichung kann insbesondere der Hinweis auf die 
vom Betrieb ergri&enen Schutzmaßnahmen nützlich sein  
(Abstandsregeln, räumliche Trennung und organisatorische 
Entzerrung, wo erforderlich Mund-Nasen-Bedeckung und 
insbes. die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen 
sind ausreichend, um das Risiko einer Ansteckung zu mini- 
mieren).

Den Beschä#igten wird auf deren 
Wunsch eine Beratung durch 
den Betriebsarzt bzw. arbeitsme-
dizinische Vorsorge ermöglicht 
(diese kann auch telefonisch 
erfolgen). Die Beschä#igten 
werden über diese Möglichkeit 
informiert.

Hinweis an Kunden/Gäste geben, 
dass Hygiene- und Abstandsre-
geln einzuhalten sind und dass 
es dadurch unter Umständen zu 
längeren Wartezeiten kommen 
kann.

Ggf. kann durch einen Aushang im Wartebereich darauf noch 
einmal hingewiesen werden.
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Diese Handlungshilfe unterstützt Sie bei der Umsetzung 
des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards: Wir geben 
Ihnen hiermit branchenspezi$sche Hinweise, wie Sie 
Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschä#igten auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie gewährleisten können. 

Bitte überprüfen Sie mit dieser Handlungshilfe Ihre be-
triebliche Gefährdungsbeurteilung und ergänzen Sie 
sie um die Aspekte, die bislang noch fehlen. Legen Sie 
für Ihren Betrieb die notwendigen Schutzmaßnahmen 
fest und sorgen Sie für deren konsequente Umsetzung.

Berufsgenossenscha"  
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)

Dynamostraße 7–11
68165 Mannheim
Telefon: 0621 4456-0
info@bgn.de
www.bgn.de
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 * Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener D
aten, G

esundheitserklärung 
 W

ir sind im
 R

ahm
en der Verordnungen des Landes N

ordrhein-W
estfalens w

ährend der aktuellen C
orona-Pandem

ie zur D
atenerhebung von Kontaktdaten und 

Aufenthaltszeitpunkte verpflichtet. D
iese D

aten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im
  Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung. D

ie D
aten 

sind durch uns vier W
ochen unter Beachtung des D

atenschutzes aufzubew
ahren und w

erden anschließend vernichtet. 
  M

it der U
nterschrift neben Ihren Kontaktdaten erklären Sie sich m

it deren Erhebung einverstanden und versichern gleichzeitig, dass die sich an diesem
 Tisch 

befindlichen Personen M
itglieder einer Fam

ilie oder M
itglieder m

axim
al zw

eier H
ausgem

einschaften sind. Ebenso versichern Sie m
it Ihrer U

nterschrift, dass 
Sie keine Sym

ptom
e einer Atem

w
egserkrankung aufw

eisen und Ihrem
 W

issen nach nicht an einer C
ovid 19-Erkrankung leiden. 

  H
aben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns anzusprechen!  


